Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB120013-0O/U/hb

Mitwirkend: die Oberrichter lic. iur. Th. Meyer, Vorsitzender, Dr. Bussmann und

lic. iur. Burger sowie die Gerichtsschreiberin lic. iur. Laufer

Urteil vom 5. Oktober 2012

in Sachen

A.

Beschuldigter und Berufungsklager

’

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.
gegen
Staatsanwaltschaft Il des Kantons Ziirich, vertreten durch Staatsanwaltschaft
lic. iur. R. Egli,
Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 11. August 2011
(DG110010)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zirich vom 15. Juni
2011 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 14).

Urteil der Vorinstanz:

1. Der Beschuldigte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betaubungsmit-
telgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3-6 aBetmG in Verbindung mit
Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 47 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis
zum vorzeitigen Strafantritt 289 Tage durch Untersuchungs- und Sicher-

heitshaft erstanden sind.

3. Es wird vorgemerkt, dass sich der Beschuldigte seit dem 5. Juli 2011 im vor-

zeitigen Strafvollzug befindet.

4.  Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Il vom 15. Juni 2011 beschlag-
nahmten drei Mobiltelefone (Nokia IMEI-Nr. ..., Samsung IMEI-Nr. ... und
Nokia IMEI-Nr. ...) werden eingezogen und der Bezirksgerichtskasse Hinwil

zur Vernichtung uberlassen.

5. Die Gerichtsgebuhr wird angesetzt auf:

Fr. 3'000.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 60'068.— Kosten inkl. Gebuhr fir das Vorverfahren

6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem
Beschuldigten auferlegt, aber erlassen. Die Kosten der amtlichen Verteidi-
gung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine
Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.



b)

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:

(Urk. 56 S. 2)

1. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt héchstens

3 Jahren zu bestrafen unter Anrechnung der erstandenen Haft.

2. Es sei dem Beschuldigten der teilweise bedingte Strafvollzug zu ge-
wahren, sofern dieser mit Rucksicht auf Art. 43 Abs. 3 StGB gunstiger
fur den Beschuldigten ist unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jah-

ren.
3. Im Ubrigen sei das angefochtene Urteil zu bestéatigen.

4. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien dem Beschuldigten zu er-
lassen; die Kosten der amtlichen Verteidigung seien unter Vorbehalt
einer Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO auf die Gerichts-

kasse zu nehmen.

Der Staatsanwaltschaft || des Kantons Ziirich:

(Keine Antrage.)



Erwagungen:

l. Prozessuales

1. Am 1. Januar 2011 trat die neue schweizerische Strafprozessordnung
(StPO) in Kraft. Da das angefochtene Urteil nach diesem Zeitpunkt gefallt wurde,
gilt fir das vorliegende Berufungsverfahren neues Recht (Art. 454 Abs. 1 StPO).
Verfahrenshandlungen, die vor dem Inkrafttreten der neuen Strafprozessordnung
angeordnet oder durchgefuhrt wurden, behalten ihre Glltigkeit (Art. 448 Abs. 2
StPO).

2.  Mit dem eingangs im Dispositiv wiedergegebenen Urteil vom 11. August
2011 sprach das Bezirksgericht Hinwil den Beschuldigten der Widerhandlung ge-
gen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3-6 aBetmG in
Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG schuldig und verurteilte ihn zu 47 Mo-
naten Freiheitsstrafe. Die mit Verflgung der Staatsanwaltschaft || des Kantons
Zurich vom 15. Juni 2011 beschlagnahmten Mobiltelefone wurden eingezogen
und der Bezirksgerichtskasse zur Vernichtung uberlassen. Die Kosten der Unter-
suchung und des gerichtlichen Verfahrens wurden dem Beschuldigten auferlegt,
aber erlassen (Urk. 45 S. 24).

3. Gegen das gleichentags mundlich eréffnete und im Dispositiv Ubergebene
Urteil (Prot. | S. 12) liess der Beschuldigte mit Eingabe vom 22. August 2011 frist-
gerecht die Berufung anmelden (Urk. 36). Das begrundete Urteil wurde der Ver-
teidigung am 30. Januar 2012 in der berichtigten Fassung zugestellt (Urk. 43). Mit
Eingabe vom 16. Februar 2012 liess der Beschuldigte innert der zwanzigtagigen
Frist von Art. 399 Abs. 3 StPO die Berufungserklarung einreichen (Urk. 49). Mit
dem Einverstandnis der Parteien (Urk. 52) wurde mit Prasidialverfigung vom

23. April 2012 das schriftliche Verfahren angeordnet und dem Beschuldigten Frist
angesetzt, um seine Berufungsantrage zu stellen und zu begrunden (Urk. 53).

Hierauf liess der Beschuldigte mit Eingabe vom 31. Mai 2012 innert erstreckter



Frist seine Berufungsbegriindung einreichen (Urk. 56). In der Folge wurde mit
Prasidialverfugung vom 1. Juni 2012 der Staatsanwaltschaft Frist zur Berufungs-
antwort angesetzt und der Vorinstanz Gelegenheit zur freigestellten Vernehmlas-
sung gegeben (Urk. 58), von welchen Moglichkeiten indes weder die Staatsan-

waltschaft noch die Vorinstanz Gebrauch machten.

4. Gemass Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung auf-
schiebende Wirkung. Die Rechtskraft des angefochtenen Urteils wird somit im
Umfang der Berufungsantrage gehemmt, wahrend die von der Berufung nicht er-
fassten Punkte in Rechtskraft erwachsen (Niklaus Schmid, Handbuch StPO, Zi-
rich/St. Gallen 2009, N 1557).

Die Staatsanwaltschaft hat kein Rechtsmittel ergriffen. Der Beschuldigte be-
schrankte seine Berufung auf die Strafzumessung und den Vollzug der Strafe
(Urk. 56 S. 2 und 3). Die Ubrigen Teile des vorinstanzlichen Urteils (insbesondere
der Entscheid Uber den Schuldpunkt) blieben unangefochten und sind somit in

Rechtskraft erwachsen, was vorab festzustellen ist.

Il. Strafzumessung

1. Widerhandlungen gegen das Betaubungsmittelgesetz werden in schweren
Fallen im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 aBetmG mit Freiheitsstrafe von einem bis zu
zwanzig Jahren bestraft. Zusatzlich kann eine Geldstrafe ausgefallt werden. Die
vorliegend mehrfache Tatbegehung ist innerhalb dieses nach oben hin nicht er-
weiterbaren Rahmens straferhohend in Betracht zu ziehen (Art. 49 Abs. 1 StGB).

Strafmilderungsgrinde liegen keine vor.

2. Die Strafe ist nach dem Verschulden des Taters zu bemessen, wobei das
Vorleben und die persdnlichen Verhaltnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das
Leben des Taters zu berlcksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden
wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefahrdung des betroffenen Rechts-
guts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggrinden und Zielen des

Taters sowie danach bestimmt, wie weit der Tater nach den inneren und ausseren



Umstanden in der Lage war, die Gefahrdung oder Verletzung zu vermeiden
(Art. 47 Abs. 2 StGB).

3.1. Das objektive Tatverschulden des Beschuldigten wiegt im Rahmen des
schweren Falles im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 aBetmG erheblich. Der Beschuldigte
beging nicht eine einmalige Verfehlung, sondern beteiligte sich mehrfach an Dro-
gengeschaften mit Kokain, einer bekanntermassen sehr gefahrlichen Droge mit
hohem Suchtpotenzial. Der Verteidigung ist beizupflichten, dass die exakte Men-
ge an umgesetztem reinem Kokain nicht bekannt ist (Urk. 56 S. 4). Das Gewicht
und der Reinheitsgrad des in Frage stehenden Kokains liessen sich nur bei zwei
Betaubungsmittelgeschaften (Vorgange 43 und 76 der Anklageschrift) mit Sicher-
heit eruieren (Urk. 6/1-2). Aufgrund des Untersuchungsergebnisses ist jedoch da-
von auszugehen, dass sich die Widerhandlungen des Beschuldigten auf eine ins-
gesamt grosse Menge in der Gréssenordnung von sechs Kilogramm Kokainge-
misch bezogen, wie im Ubrigen auch von der Verteidigung angenommen wurde
(Urk. 32 S. 8). Selbst wenn man zu Gunsten des Beschuldigten von einem gerin-
gen Reinheitsgrad ausgeht, Ubersteigt das von ihm umgesetzte Kokain die Men-
ge, welche das Bundesgericht als Grenze zum schweren Fall im Sinne von Art. 19
Ziff. 2 lit. a festgelegt hat (18 Gramm reines Kokain; BGE 109 IV 143 E. 3a), um
ein Vielfaches. Damit hat der Beschuldigte ein erhebliches Gefahrdungspotential
fur die Gesundheit vieler Menschen geschaffen. Der Drogenmenge kommt im
Rahmen der Strafzumessung zwar keine vorrangige Bedeutung zu (vor allem
dann nicht, wenn der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG deutlich
Uberschritten ist), sie ist aber eines der Elemente, die das Verschulden des Taters
ausmachen (Urteil des Bundesgerichts 6S.465/2004 vom 12. Mai 2005 E. 3.1 mit

Hinweisen).

Wesentlich bei der Strafzumessung ist sodann die Stellung des Taters in der Hie-
rarchie des Drogenhandels und die Zahl der Geschéafte, welche ein Indiz fur die
kriminelle Energie und damit flr die Gefahrlichkeit des Taters ist (vgl. Hansjakob,
Strafzumessung in Betaubungsmittelfallen, in: ZStrR 1997, S. 243). Die Vo-
rinstanz hat diesbeziglich zu Recht darauf hingewiesen, dass sich die strafbaren

Handlungen des Beschuldigten lediglich Uber einen Zeitraum von rund eineinhalb



Monaten erstreckten, indes nicht aus eigenem Antrieb, sondern durch die Verhaf-
tung des Beschuldigten beendet wurden (Urk. 45 S. 16). Die kurze Dauer der de-
liktischen Tatigkeit wird zudem durch die Menge der umgesetzten Drogen relati-
viert. Die Vorinstanz ging zu Recht von einer erhohten kriminellen Energie des
Beschuldigten aus; auf ihre zutreffenden Erwagungen kann verwiesen werden
(Urk. 45 S. 17). Entgegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 32 S. 9; Urk. 56
S. 4 f.) kann der Beschuldigte nicht mehr als reine Hilfsperson bezeichnet werden.
Seine Stellung ist innerhalb der Hierarchie des organisierten Drogenhandels noch
auf der mittleren Stufe, wenn auch an deren unterem Rand, anzusiedeln. Der Be-
schuldigte Uberliess die risikobehaftete Tatigkeit des Transports anderen Perso-
nen. Er nahm die Drogenkuriere in Empfang und verteilte das von ihnen einge-
fuhrte Kokain an diverse Abnehmer. Dabei betatigte sich der Beschuldigte in einer
Art Organisation, wobei er vorgangig Kontakt mit dem Lieferanten im Ausland
pflegte, von welchem er Angaben uber die einreisenden Kuriere und Anweisun-
gen Uber die Weitergabe der Drogen erhielt. Aufgrund des Untersuchungsergeb-
nisses muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte nur seine direk-
ten Kontaktpersonen kannte und keinen Einblick in die gesamte Organisation hat-
te. Er wurde zu einer bestimmten Aufgabe im gesamten Ablauf der Drogenge-
schafte eingesetzt. Dies andert jedoch nichts daran, dass sein Tatbeitrag im Hin-
blick auf die Verteilung des Kokains als wesentlich zu bezeichnen ist. Mit der Vo-
rinstanz ist sodann festzuhalten, dass der Beschuldigte nicht einfach nur Befehle
empfing, sondern sich auch um den Preis, die Menge sowie die Qualitat des ein-
gefuhrten Kokains kimmerte (Urk. 45 S. 17), was auf eine gewisse Moglichkeit
der Einflussnahme hinweist. Der Beschuldigte wirkte ferner bei der Entschadigung
der Drogenkuriere mit. Zudem war er gemass erstelltem Sachverhalt auch als
selbstandiger Drogenverkaufer tatig. Mithin kann von der Hierarchiestufe her beim
Beschuldigten entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 32 S. 9; Urk. 56 S. 4

f.) keine Reduktion der Strafe vorgenommen werden.

3.2. Der Beschuldigte handelte direktvorsatzlich; nur die genaue Menge des Ko-
kaingemisches und der genaue Reinheitsgehalt waren ihm nicht bekannt. Da der
Beschuldigte von seinem Lieferanten Anweisungen betreffend die eingefuhrten

Drogen erhielt, muss ihm aber zumindest die Grossenordnung des umgesetzten



Kokaingemisches bewusst gewesen sein. Im Ubrigen wurde der Beschuldigte fiir
seine Dienste auch nach der Anzahl Fingerlinge bezahlt (vgl. Urk. 2/11 S. 32;

Urk. 2/12 S. 5; Urk. 30 S. 7). Gemass eigenen Angaben konsumierte der Be-
schuldigte gelegentlich Marihuana, jedoch keine anderen Drogen (Urk. 2/3 S. 27);
Beschaffungskriminalitat fallt daher nicht in Betracht. Wie bereits die Vorinstanz
zutreffend festgehalten hat, lag den Drogengeschaften letztlich ein egoistisches
Motiv zugrunde, namlich die rasche finanzielle Besserstellung. Eine eigentliche
wirtschaftliche Notlage ist jedoch nicht erkennbar, da der Beschuldigte auch als
abgewiesener Asylbewerber Anspruch auf Deckung des notwendigen Grundbe-
darfs hatte (vgl. auch Urk. 2/3 S. 28; Urk. 2/11 S. 32 f.). Eine zwingende Notwen-
digkeit, in den Drogenhandel einzusteigen, bestand fur ihn somit nicht. Die Vo-
rinstanz hat an der Darstellung des Beschuldigten, er habe die Taten begangen,
weil er seinein B.__ lebenden Angehorigen, insbesondere seine kranke Mut-
ter, hatte finanziell unterstutzen wollen (Urk. 30 S. 8; Urk. 32 S. 12), zu Recht
Zweifel angebracht. Auf ihnre Erwagungen kann an dieser Stelle verwiesen werden
(Urk. 45 S. 17 f.). Im Ubrigen vermag auch die Sorge um seine Familie den Be-
schuldigten nicht massgeblich zu entlasten. Dass der Beschuldigte aus vorwie-
gend finanziellen Interessen handelte, fallt in subjektiver Hinsicht erschwerend ins
Gewicht, wobei jedoch nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass er mit dem

Erlés aus den Drogengeschaften kaum ein luxuridses Leben fihren konnte.

3.3. Unter Berucksichtigung der oben genannten Kriterien erweist sich eine hy-
pothetische Einsatzstrafe im Bereich von 4 'z Jahren Freiheitsstrafe als der Tat-

schwere angemessen.

4.1. Aus dem Vorleben und den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten
lassen sich keine strafzumessungsrelevanten Faktoren ableiten. Es kann hierfur
auf die zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 45 S. 18
ff.).

4.2. Der Vorstrafenlosigkeit des Beschuldigten (Urk. 12/4) kommt entgegen der
Auffassung der Verteidigung (Urk. 56 S. 6) keine strafmindernde Wirkung zu
(BGE 136 IV 1 E. 2.6.4).



4.3. Bei der Strafzumessung gilt es sodann das Nachtatverhalten des Taters zu
wurdigen. Die Vorinstanz hat die dabei zu berucksichtigenden Kriterien zutreffend
wiedergegeben, weshalb auf ihre Erwagungen verwiesen werden kann (Urk. 45
S. 20). Der Beschuldigte hat ein weitgehendes Gestandnis abgelegt. Er stellte le-
diglich in Abrede, selbst Betaubungsmittel verkauft zu haben (Vorgang 69 der An-
klageschrift). Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, zeigte sich der Be-
schuldigte erstmals anlasslich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom

16. Dezember 2010 gestandig, wahrend er sich nach der Verhaftung und in den
folgenden Einvernahmen noch ahnungslos gegeben hatte (Urk. 2/1-5). Das Ge-
standnis des Beschuldigten erfolgte erst, nachdem ihm bereits diverse Ge-
sprachsaufzeichnungen aus der Telefonkontrolle vorgehalten worden waren und
er von einer Mittaterin konkret belastet worden war (Urk. 2/6 S. 2 ff.). Es kann
dem Beschuldigten daher nicht attestiert werden, er habe Straftaten von sich aus
offen gelegt, die ihm nicht hatten nachgewiesen werden konnen. In der Folge
machte der Beschuldigte nur zuriickhaltend und meist erst auf Vorhalt belasten-
der Beweismittel Zugestandnisse. Er gab sich keine besondere Muhe, die ihm je-
weils vorgehaltenen Gesprache zu erklaren. Eine spezielle Kooperationsbereit-
schaft kann dem Beschuldigten nicht bescheinigt werden. Ein sofortiges, freiwilli-
ges und umfassendes Gestandnis, welches von Beginn weg die Untersuchung er-

leichtert hatte, ist vorliegend daher nicht gegeben.

Mit der Vorinstanz ist dem Beschuldigten zu Gute zu halten, dass er Einsicht in
das Unrecht der Tat und Reue geaussert hat (Urk. 2/12 S. 8; Urk. 30 S. 8 f,;
Urk. 57/2).

Aus den vorgenannten Grunden ist das schon im Rahmen der Strafuntersuchung
erfolgte weitgehende Gestandnis des Beschuldigten nicht im maximalen Umfang,

aber doch merklich strafreduzierend zu veranschlagen.

4.4. Die Verteidigung brachte im Berufungsverfahren vor, der Beschuldigte wer-
de im Anschluss an den Strafvollzug voraussichtlich in Ausschaffungshaft gesetzt.
Es mache fir ihn keinen Unterschied, unter welchem Titel er "sitze", weshalb es
sich rechtfertige, die zu erwartende auslanderrechtliche Haft bei der Festsetzung
der Strafe zu berucksichtigen (Urk. 56 S. 6).
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Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Ausschaffungshaft dann auf die
Freiheitsstrafe anzurechnen, wenn konkurrierend die Voraussetzungen der Unter-
suchungshaft und der Ausschaffungshaft gegeben sind; die Auschaffungshaft da-
her faktisch die Funktion der Untersuchungshaft Gbernimmt. Dies ergibt sich aus
der Uberlegung, dass vor dem Strafvollzug erlittene Freiheitsbeschrankungen
nach Moglichkeit auf die Strafe anzurechnen sind (BGE 124 IV 1 E. 2b). Der Be-
schuldigte wurde vorliegend noch nicht in Ausschaffungshaft versetzt. Eine ent-
sprechende Anordnung ist erst nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug zu
erwarten. Die auslanderrechtlichen Zwangsmassnahmen sind somit unabhangig
vom vorliegenden Strafverfahren und dienen ausschliesslich der Sicherstellung
des Vollzugs eines Wegweisungsentscheids. Sie stellen nicht Folgen der vom Ge-
richt ausgefallten Sanktion dar, sondern werden aufgrund eines gegen den Be-
schuldigten gefihrten verwaltungsrechtlichen Verfahrens angeordnet. Im Ubrigen
steht zum heutigen Zeitpunkt nicht fest, ob und fur welche Dauer der Beschuldigte
in Ausschaffungshaft versetzt wird, weshalb eine Anrechung schon aus diesem

Grund ausser Betracht fallt.

4.5. Die von der Verteidigung weiter angefuhrten Umstande (Urk. 56 S. 7) kon-
nen bei der Strafzumessung ebenfalls nicht strafmindernd berlcksichtigt werden.
Das Strafrecht macht die Verhangung einer Strafe im Einzelfall nicht davon ab-
hangig, dass sie praventiv notwendig ist. Die im Urteil ausgesprochene Strafe ist
in erster Linie eine Folge der Tatsache, dass schuldhaft eine Straftat begangen
worden ist. Das Tatverschulden bildet daher auch den Ausgangspunkt und das
zentrale Kriterium fur die Strafzumessung. Es trifft zwar zu, dass das Strafrecht in
erster Linie der Verbrechensverhitung und nicht der Vergeltung dient. Dement-
sprechend sind bei der Verfolgung und Bestrafung von Straftaten auch spezial-
praventive Gesichtspunkte zu berticksichtigen (BSK Strafrecht [-Bommer, vor
Art. 19 N 69 ff.). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die ins Auge gefasste
Sanktion die Grenze fur die Gewahrung des bedingten Strafvollzugs knapp Uber-
schreitet und die Voraussetzungen des bedingten Vollzugs im Ubrigen erfillt wa-
ren (BGE 134 IV 17 E. 3.4). Es versteht sich jedoch von selbst und bedarf keiner
weiteren Erlauterungen, dass der Umstand, dass der Beschuldigte nach der Ver-

blssung seiner Strafe voraussichtlich ausgeschafft wird und deshalb kaum Gele-
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genheit haben wird, erneut in der Schweiz zu delinquieren (Urk. 56 S. 7 f.), ein
Unterschreiten der schuldangemessenen Strafe nicht zu rechtfertigen vermag.
Dasselbe gilt fir die Verteidigung ebenfalls angefuhrten Strafvollzugskosten
(Urk. 56 S. 7).

5. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist entgegen der Ansicht der
Verteidigung nicht ersichtlich (Urk. 56 S. 7). Gemass Art. 84 Abs. 4 StPO hat das
Gericht den Parteien das vollstandige begrindete Urteil zwar grundsatzlich innert
60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen zuzustellen, wobei die Frist vorliegend ab
Urteilseroffnung lief. Dabei handelt es sich jedoch um eine Ordnungsfrist, deren
Uberschreitung nicht per se eine Verletzung des Beschleunigungsverbots nach
sich zieht (Schmid, a.a.0., N 597). Das vorliegende Strafverfahren kann nicht als
besonders umfangreich und komplex eingestuft werden, weshalb die Dauer von
etwas mehr als funf Monaten zwischen der erstinstanzlichen Urteilsfallung und
der Zustellung des begrindeten Entscheids relativ lang erscheint. Angesichts des
Umstandes, dass schwere Delikte zu beurteilen waren und ohne Berucksichti-
gung einer Verletzung des Beschleunigungsgebotes eine mehrjahrige Freiheits-
strafe in einer HOhe auszufallen ist, welche die Gewahrung des bedingten Straf-
vollzuges ausschliesst, und da auch keine Gefahr der Uberhaft droht, ist der Be-
schuldigte durch die relativ lange Zeitdauer zwischen Urteilsfallung und Vorliegen
des begruindeten Entscheides nicht in einer Art und Weise belastet, welche eine
Strafreduktion wegen Verletzung des Beschleunigungsgebotes rechtfertigen wur-

de. Eine Strafminderung fallt daher unter diesem Gesichtspunkt ausser Betracht.

6. Das Gestandnis, die Einsicht und Reue des Beschuldigten sind diesem
strafmindernd anzurechnen. In Wurdigung aller genannten Kriterien erscheint die
von der Vorinstanz festgesetzte Freiheitsstrafe von 47 Monaten angemessen; sie

ist jedenfalls nicht Ubersetzt.

7.  Der Beschuldigte ist mit einer Freiheitsstrafe von 47 Monaten zu bestrafen.
Der Anrechnung der durch Haft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstandenen 748
Tage an die Strafe steht nichts entgegen (Art. 51 StGB).
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lll. Strafvollzug

Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Gewahrung des be-
dingten oder teilbedingten Strafvollzuges im Sinne der Art. 42 ff. StGB bereits aus
objektiven Griinden nicht in Frage kommt (Urk. 45 S. 23).

IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen

Im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres
Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Da der Beschuldigte mit
seinen Berufungsantragen vollumfanglich unterliegt, sind ihm die Kosten des Be-
rufungsverfahrens aufzuerlegen. Zufolge offensichtlicher Uneinbringlichkeit sind
sie ihm aber zu erlassen (Art. 425 StPO). Die Kosten fur die amtliche Verteidigung
im Berufungsverfahren sind auf die Gerichtskasse zu nehmen. Eine Rickforde-
rung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 11. Au-
gust 2011 bezuglich Dispositivziffer 1 (Schuldpunkt), Dispositivziffer 4 (Ein-
ziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Mobiltelefone) sowie Dispo-

sitivziffern 5 und 6 (Kostenregelung) in Rechtskraft erwachsen ist.

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 47 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 748
Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvoll-

zug bis und mit heute erstanden sind.
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Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 2'400.00 ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. amtliche Verteidigung (ausstehend)

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
Sie werden ihm aber erlassen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung wer-
den auf die Gerichtskasse genommen. Eine Ruckforderung gemass Art. 135
Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.

Schriftliche Mitteilung in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft || des Kantons Zurich

- das Bundesamt fur Polizei

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- das Amt fur Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs-
und Vollzugsdienste

- die KOST Zurich mit dem Formular "Loschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
- das Migrationsamt des Kantons Zurich.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-

grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
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Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
Obergericht des Kantons Zirich
[l. Strafkammer
Zrich, 5. Oktober 2012
Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Th. Meyer lic. iur. Laufer



	Urteil vom 5. Oktober 2012
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3-6 aBetmG in Verbindung mit Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 47 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis zum vorzeitigen Strafantritt 289 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind.
	3. Es wird vorgemerkt, dass sich der Beschuldigte seit dem 5. Juli 2011 im vorzeitigen Strafvollzug befindet.
	4. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft II vom 15. Juni 2011 beschlagnahmten drei Mobiltelefone (Nokia IMEI-Nr. …, Samsung IMEI-Nr. … und Nokia IMEI-Nr. …) werden eingezogen und der Bezirksgerichtskasse Hinwil zur Vernichtung überlassen.
	5. Die Gerichtsgebühr wird angesetzt auf:
	6. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt, aber erlassen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. ...
	Berufungsanträge:
	1. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt höchstens 3 Jahren zu bestrafen unter Anrechnung der erstandenen Haft.
	2. Es sei dem Beschuldigten der teilweise bedingte Strafvollzug zu gewähren, sofern dieser mit Rücksicht auf Art. 43 Abs. 3 StGB günstiger für den Beschuldigten ist unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren.
	3. Im Übrigen sei das angefochtene Urteil zu bestätigen.
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien dem Beschuldigten zu erlassen; die Kosten der amtlichen Verteidigung seien unter Vorbehalt einer Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO auf die Gerichtskasse zu nehmen.
	Erwägungen:
	I. Prozessuales
	II. Strafzumessung
	3.1. Das objektive Tatverschulden des Beschuldigten wiegt im Rahmen des schweren Falles im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 aBetmG erheblich. Der Beschuldigte beging nicht eine einmalige Verfehlung, sondern beteiligte sich mehrfach an Drogengeschäften mit Ko...
	Wesentlich bei der Strafzumessung ist sodann die Stellung des Täters in der Hierarchie des Drogenhandels und die Zahl der Geschäfte, welche ein Indiz für die kriminelle Energie und damit für die Gefährlichkeit des Täters ist (vgl. Hansjakob, Strafzume...
	3.2. Der Beschuldigte handelte direktvorsätzlich; nur die genaue Menge des Kokaingemisches und der genaue Reinheitsgehalt waren ihm nicht bekannt. Da der Beschuldigte von seinem Lieferanten Anweisungen betreffend die eingeführten Drogen erhielt, muss ...
	4.3. Bei der Strafzumessung gilt es sodann das Nachtatverhalten des Täters zu würdigen. Die Vorinstanz hat die dabei zu berücksichtigenden Kriterien zutreffend wiedergegeben, weshalb auf ihre Erwägungen verwiesen werden kann (Urk. 45 S. 20). Der Besch...
	Mit der Vorinstanz ist dem Beschuldigten zu Gute zu halten, dass er Einsicht in das Unrecht der Tat und Reue geäussert hat (Urk. 2/12 S. 8; Urk. 30 S. 8 f.; Urk. 57/2).
	Aus den vorgenannten Gründen ist das schon im Rahmen der Strafuntersuchung erfolgte weitgehende Geständnis des Beschuldigten nicht im maximalen Umfang, aber doch merklich strafreduzierend zu veranschlagen.
	4.4. Die Verteidigung brachte im Berufungsverfahren vor, der Beschuldigte werde im Anschluss an den Strafvollzug voraussichtlich in Ausschaffungshaft gesetzt. Es mache für ihn keinen Unterschied, unter welchem Titel er "sitze", weshalb es sich rechtfe...

	III. Strafvollzug
	IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Hinwil vom 11. August 2011 bezüglich Dispositivziffer 1 (Schuldpunkt), Dispositivziffer 4 (Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Mobiltelefone) sowie Dispositivziffern 5 und 6 (Kos...
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte wird bestraft mit 47 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 748 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug bis und mit heute erstanden sind.
	2. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	3. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt. Sie werden ihm aber erlassen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Eine Rückforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.
	4. Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich
	 das Bundesamt für Polizei
	 die Vorinstanz
	 das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich.

	5. Rechtsmittel:
	Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

